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280 „DER FOURIER" Dezember 1948

Auszeichnung der Küchenchefs
In der Nr. 7 des Militäramts-Blattes sind Weisungen des O. K. K. enthalten be-

treffend Auszeichnung von Küchenchefs. Darnach kann der fünfzackige
Stern für besonders gute Leistungen an Küchenchefs (Wm.,Kpl.) nach Erfüllung
folgender Bedingungen abgegeben werden:

1. Dienstleistung als selbständiger Küchenchef einer Einheit oder eines Stabes —
4 Wiederholungskurse.

2. Während dieser Zeit hat er sich über folgende Eigenschaften auszuweisen:

a. Vorbildliche Dienstauffassung sowie soldatisch einwandfreies Auftreten und
Benehmen;

b. Autorität gegenüber den Unterstellten;
c. Befähigung zur Organisation und Durchführung eines mustergültigen Koch-

betriebes, nämlich:
— Führung einer einfachen aber schmackhaften Soldatenküche bei größter

Sparsamkeit;
— tadellose Ordnung und Reinlichkeit in Küche und Magazin;
— sorgfältige Behandlung des gesamten Materials (Fahrküche, Kochkisten,

Küchenmaterial);
Fähigkeit, den Fourier bei der Aufstellung des Verpflegungsplanes zu
beraten oder einen solchen für leichtere Verhältnisse selbst aufzustellen.

Zuständig für die Angabe dieser Auszeichnung ist nur der Kommandant, in
dessen Einheit oder Stab der betreffende Küchenchef eingeteilt ist. Der zuständige
Kommandant erteilt die Auszeichnung nach eigener Beurteilung und nach Rück-
spräche mit den fachtechnischen Vorgesetzten (Fourier und Quartiermeister).

Versagt ein mit Stern ausgezeichneter Küchenchef, so wird ihm die Aus-
Zeichnung wieder entzogen und abgenommen. Die Verleihung des Sterns ist im
Dienstbüchlein, Seite 9, unter „Auszeichnungen" einzutragen, ebenso die Ab-
erkennung.

Diese Weisungen sind am 1. Dezember 1948 in Kraft getreten.

Zeitschriftenschau

Ausbildung der Angehörigen des Frauenhilfsdienstes
Der Bundesrat hat mit Datum vom 12. November 1948 an die Bundesversamm-

lung eine Botschaft erlassen* und am gleichen Tag eine Verordnung über
den FHD beschlossen**. Vorgesehen sind Einführungskurse in der Dauer von
höchstens 20 Tagen. Diese Kurse dienen zur Vertiefung und Ergänzung der fach-
liehen Kenntnisse, sowie zur Schaffung der militärischen Disziplin.

* Bundesblatt Nr. 46 vom 18.11.1948, Seiten 831 ff.
** Sammlung der Eidg. Gesetze Nr. 40 vom 18.11.1948, Seiten 1120 ff.


	Auszeichnung der Küchenchefs

